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Seit etwa 10 Jahren zieht es in be-
stimmtem Umfang das naturwissen-
schaftliche und medizinische Interes-
se auf sich, ob bzw. wie sich mensch-
liche – männliche und weibliche – 
Keimzellen aus pluripotenten Stamm-
zellen erzeugen lassen. Als Quelle 
kommen sowohl humane embryona-
le Stammzellen (hES-Zellen) als auch 
induzierte pluripotente Stammzellen 
(hiPS-Zellen) in Frage. Derzeit han-
delt es sich im Wesentlichen um na-
turwissenschaftliche Grundlagenfor-
schung. Im Falle ihres Erfolgs könn-
te sie der Behandlung von Infertilität 
und der gesundheitlichen Prävention 
zugutekommen. Darüber hinaus sind 
– hypothetisch – fortpflanzungsmedi-
zinische Handlungsansätze vorstell-
bar, die im Folgenden ausschnittwei-
se angesprochen werden sollen.

Nochmals ausweitend wäre hinzuzufü-
gen, dass die Herstellung von Gameten 
aus pluripotenten Stammzellen voraus-
sichtlich ebenfalls für die Tierzucht rele-
vant sein wird. Demzufolge sind Stamm-
zellen von Tieren zu weiblichen oder zu 
männlichen Gameten fortzuentwickeln, 
um Embryonen zu erhalten, die in Emp-
fängertiere transferiert werden. Hier-
durch würden Nachkommen mit züch-
terisch angestrebten genetischen Merk-
malen entstehen, sodass bestimmte land-
wirtschaftliche Nutztiere effizient verfüg-
bar gemacht würden ([28], S. 410). Abge-
sehen von den biologischen und zucht-
technischen Aspekten selbst ist eine sol-

che Option aus politischer Perspektive 
(Sicherung der Ernährung im Kontext 
der anwachsenden Weltbevölkerung) so-
wie im Licht ethischer Kriterien (Ökolo-
gie; Tierethik, Tierschutz) zu diskutieren.

Der vorliegende Beitrag lässt dies Letz-
tere jedoch beiseite und thematisiert die 
Rekonstruktion von Gameten aus pluri-
potenten Stammzellen nur für den Men-
schen selbst. Inzwischen sind Forschungs-
projekte initiiert worden, die mensch-
liches Zellmaterial als solches verwen-
den. Andere Projekte machten und ma-
chen von tierischen Zellen Gebrauch, um 
die Verfahren und Ergebnisse ggf. einmal 
auf das humane System zu übertragen. 
In unserem Zusammenhang sind frei-
lich keine naturwissenschaftlichen For-
schungsstrategien zu erörtern. Darüber 
hinaus bleibt ausgeklammert, inwieweit 
bestimmte Forschungsansätze oder Pro-
jekte mit dem positiven Recht vereinbar 
sind, das in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in anderen Staaten, etwa in 
Großbritannien oder den USA, gilt. Statt-
dessen sollen grundlegende ethische As-
pekte zur Sprache gebracht werden, die 
die künstliche Herstellung menschlicher 
Gameten betreffen. In Bezug auf artifiziel-
le Gameten sind aus ethischer Sicht 3 Fra-
geebenen zu unterscheiden:
F		der Herkunftsaspekt der Gameten,
F		der Aspekt ihres Status und
F		der Verwendungsaspekt.

Herkunftsaspekt: Herstellung 
artifizieller Gameten

Männliche oder weibliche Keimzellen las-
sen sich künstlich aus den seit 1998 in vitro 
verfügbaren hES-Zellen, also den „klassi-
schen“ pluripotenten Zellen, sowie seit 
2007 auch aus hiPS-Zellen, d. h. aus re-
programmierten Zellen geborener Men-
schen, herstellen. In der Öffentlichkeit, in 
Medien und in Voten politischer Verant-
wortungsträger wird die erste dieser bei-
den Quellen, hES-Zellen, häufig „ethisch 
bedenklich“ genannt [18]. Diese Wort-
wahl kehrt sogar in naturwissenschaftli-
chen Publikationen wieder. Dies führt da-
zu, dass auch naturwissenschaftliche Lite-
ratur den Eindruck erweckt, hES-Zellen 
seien für die Stammzellforschung i. Allg. 
und nun auch für die Generierung von 
Gameten moralisch fragwürdig. Demge-
genüber seien hiPS-Zellen als Alternati-
ve moralisch unanfechtbar ([40], S. 574).

» Frühe Embryonen sind 
menschliches Leben, aber noch 
keine individuellen Menschen

Hierzu ist aus moralphilosophischer, an-
thropologischer und rechtswissenschaft-
licher Sicht jedoch eine abgewogenere 
Betrachtung geboten. Wenn plakativ und 
formelhaft der Vorbehalt erhoben wird, 
hES-Zellen seien „ethisch bedenklich“ 
oder „moralisch bedenklich“, wird dar-
auf angespielt, dass diese Zellen aus 3 bis 
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5 Tage alten menschlichen Embryonen 
abgeleitet wurden. Nach der Zellentnah-
me sterben die Embryonen ab. Sie waren 
aus fortpflanzungsmedizinischen Grün-
den erzeugt worden und waren überzäh-
lig; d. h., sie hatten ohnehin keine Aus-
sicht, in einer Schwangerschaft ausgetra-
gen zu werden. Der Sache nach ist zu sa-
gen, dass diese frühen Embryonen – als 
Quelle der hES-Zellen – menschliches Le-
ben („human life“) bilden und als poten-
ziell werdende bzw. als „mögliche“ Men-
schen zu gelten haben. Jedoch sind sie 
noch ganz unentwickelt und noch keine 
Menschen („human being“) im engeren 
Sinn. Ihr Mensch-werden-können stellt 
noch kein Mensch-Sein dar. Der Mo-
dalbegriff „Möglichkeit“ bringt lediglich 
Grade der Wahrscheinlichkeit, aber keine 
Wirklichkeit zum Ausdruck. In den ers-
ten Entwicklungstagen stellen diese Em-
bryonen auch noch nicht im eigentlichen 
Sinn „Individuen“ dar. Das lateinische 
Wort „Individuum“ leitet sich vom grie-
chischen „atomon“/„unteilbar“ ab [17]. 
Frühe Embryonen vermögen sich im Zu-
ge einer Zwillingsbildung jedoch noch zu 
teilen. Zudem steht aufgrund epigeneti-
scher Prozesse ihre genetische Identität 
noch nicht endgültig fest.

Aufgrund solcher sowie zahlreicher 
weiterer Erwägungen ([2], S. 29–50; 
[16], S. 52–87; [19], S. 159–174; [27]) ist es 
ethisch legitim, pluripotente Stammzel-
len, die aus frühen Embryonen gewonnen 
wurden, in begründeten Fällen als biolo-
gisches Material für Forschung und eine 
pharmakologische oder medizinische 
Nutzung, d. h. also auch zum Zweck der 
Herstellung von Gameten, zu verwenden. 
Es greift zu kurz, den Zugriff auf hES-Zel-
len pauschal als „ethisch bedenklich“ ein-
zustufen.

Gleichzeitig ist zu sagen, dass die Al-
ternative zur Herstellung von Gameten 
aus hES-Zellen, nämlich die Generie-
rung aus hiPS-Zellen, nicht per se prob-
lemfrei ist. Naturwissenschaftlich zeich-
net sich ab, dass hiPS-Zellen sich in ihren 
Eigenschaften von den „klassischen“ plu-
ripotenten Zellen, den hES-Zellen, teil-
weise unterscheiden [23]. Eventuell beein-
flusst ihre epigenetische Vorprägung auch 
ihr Potenzial zu keimzellspezifischer Dif-
ferenzierung.

Ethisch sind hiPS-Zellen als sensibles 
Gut anzusehen, weil sich aus ihnen ge-
sundheitlich relevante Daten über ihre 
Spender ablesen lassen. Daher dürfen sol-
che Zellen nur hergestellt werden, sofern 
die Zellspender umfassend informiert 
und aufgeklärt worden sind, insbesonde-
re auch über den eventuellen krankheits-
prognostischen Stellenwert der aus ihren 
Zellen erhebbaren genetischen Daten 
über sie selbst. In Entnahme und Nut-
zung müssen die Zellspender eingewilligt 
haben. Es bedarf einer gesonderten Abwä-
gung, ob und inwieweit erlaubt sein kann, 
nichteinwilligungsfähigen Menschen – 
Säuglingen, Kindern oder Schwerkran-
ken, die sich nicht mehr äußern können 
– hiPS-Zellen zu entnehmen. Hierzu sind 
strikt eingrenzende Kriterien und Verfah-
rensregeln zu entwickeln.

Ethisch ist jedenfalls das Fazit zu zie-
hen, dass beide Ressourcen für die künst-
liche Herstellung von Gameten – hES- 
und hiPS-Zellen – humanes zelluläres 
Material bilden, auf das nur nach Maßga-
be wohldurchdachter Kriterien zugegrif-
fen werden sollte. Naturwissenschaftlich-
pragmatisch ist es nach derzeitigem Wis-
sensstand sinnvoll, hES- und hiPS-Zellen 
im Vergleich zu nutzen. Dies gilt für die 
Stammzellforschung generell und gleich-
falls für die Option, aus Stammzellen Ga-
meten zu rekonstruieren ([9], S. 1254; [23, 
29], Nr. 5).

Umgang mit Gameten im Sinne 
der Verantwortungsethik

Was nun die Gameten selbst anbelangt, so 
ist gegen Forschung, die an oder mit ih-
nen erfolgt, kein kategorialer oder prin-
zipieller Einwand zu erheben. Denn ih-
nen ist kein Status des schützenswerten 
Menschseins zuzuschreiben ([13], S. 138). 
Vielmehr repräsentieren sie einen Status 
oder eine Phase von Leben, die der be-
fruchteten Eizelle (Frühembryo) noch 
vorausliegt. Befürchtungen, Projekte na-
turwissenschaftlich-medizinischer For-
schung und Nutzung stünden aufgrund 
eines Zugriffs auf Gameten in Konflikt 
mit der Menschenwürde oder mit dem 
menschlichen Lebensschutz, sind nicht 
begründet.

Die Anschlussfrage an diese Erwägun-
gen über die Herkunft artifizieller Game-

ten und über ihren ontologischen Status ist 
der Verwendungs- oder Umgangsaspekt: 
Wie sind ihre potenziellen Verwendungen 
ethisch zu beurteilen? Im Horizont unse-
rer pluralistischen, zivilisatorisch hoch-
komplexen, hoch technisierten Gesell-
schaft ist es sinnvoll, Ethik als Verantwor-
tungsethik, d. h. als Ethik der Handlungs-
folgenverantwortung zu verstehen. Diese 
definiert operationalisierbare Handlungs-
ziele, reflektiert die angestrebten Hand-
lungsfolgen hinsichtlich ihrer Human-,  
Kultur- sowie Sozialverträglichkeit und 
schätzt eventuelle Negativ- und Neben-
folgen ab. Die intendierten Handlungs-
ziele und die nichtintendierten Nebenfol-
gen und Risiken sind dann in einer nor-
mativen Güterabwägung zu durchdenken 
[1, 20]. Nachfolgend sollen in Bezug auf 
Keimzellen, die aus menschlichen pluri-
potenten Stammzellen ausdifferenziert 
wurden, zunächst Verwendungszwecke 
erörtert werden, die bereits jetzt durchaus 
vorstellbar sind. Dabei wird sich zeigen, 
dass diese nahe liegenderen Handlungs-
optionen als ethisch erlaubt oder sogar als 
ethisch erstrebenswert zu bewerten sind. 
In einem weiteren Schritt werden Nutzun-
gen erörtert, die – sofern sie überhaupt er-
reichbar sein sollten – erst in fernerer Zu-
kunft spruchreif werden würden. Zu die-
sen fernliegend-hypothetischen Zweck-
bestimmungen sind in höherem Maße 
ethische Problempunkte zu nennen und 
Rückfragen zu stellen.

Verwendungsaspekt 1: 
gesundheitsbezogene 
Forschung in Hinsicht auf 
Mensch und Umwelt

Forschungsthemen, die sich mithilfe 
künstlich generierter Gameten bearbei-
ten lassen, betreffen die Entwicklungsbio-
logie des Menschen sowie zelluläre Hin-
tergründe menschlicher Infertilität oder 
Subfertilität. Von Einschränkungen der 
Fortpflanzungsfähigkeit sind gegenwär-
tig etwa 15% der Partnerschaften betrof-
fen, wobei die Ursache je zur Hälfte auf-
seiten des Mannes oder aufseiten der Frau 
liegt ([9], S. 1250). Beispielhaft sei ein in 
der Bundesrepublik Deutschland ange-
siedeltes Forschungsprojekt erwähnt, das 
die weibliche Infertilität betrifft. Sowohl 
hES- als auch hiPS-Zellen werden in die-
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sem Projekt genutzt. Es wird versucht, 
 molekulare Prozesse beim Werden weib-
licher Keimzellen aufzuklären, Protokolle 
für die Ausdifferenzierung von hES-Zel-
len zu primordialen Keimzellen zu eta-
blieren und zellbiologische Hintergrün-
de für Defekte bei der Keimzellentwick-
lung mit hiPS-Zellen zu untersuchen, die 
von Patientinnen mit Fertilitätsstörun-
gen stammen ([39], S. 9; ein Forschungs-
modell zur männlichen Unfruchtbarkeit: 
[40]).

Ethisch sind derartige wissenschaft-
liche Vorhaben unter die Bemühungen 
einzuordnen, die heute dem Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Ver-
besserung der gesundheitlichen Versor-
gung gelten. Den Krankheitswert und die 
Behandlungsbedürftigkeit von Infertili-
tät haben europäische und internationa-
le Deklarationen explizit bestätigt ([7], G, 
No. 26).

» Ein in nennenswertem 
Maße human geprägtes Tier 
darf bei Forschungsarbeiten 
nicht entstehen

Neben der Forschung über die Ursachen 
von Fertilitätsstörungen, die in den ein-
zelnen Menschen selbst begründet sind, 
sind aus pluripotenten Stammzellen aus-
differenzierte Keimzellen wissenschaft-
lich noch in einer weiteren Hinsicht in-
teressant. An ihnen lässt sich die Wir-
kung von Umweltfaktoren und Umwelt-
giften, namentlich von Umweltchemika-
lien mit hormonaktiven Stoffen, auf die 
menschliche Fortpflanzungsfähigkeit stu-
dieren ([9], S. 1255 f.). Die Beeinträchti-
gung menschlicher Fertilität und die Ge-
sundheitsschäden von Kindern, die auf 
Umwelteinflüsse vor und während der 
Schwangerschaft zurückgehen, sind in-
zwischen ein wichtiger Gegenstand wis-
senschaftlicher sowie gesundheitspoli-
tischer Public-health-Initiativen [3, 4, 
31]. Das Anliegen, Umweltbelastungen 
zugunsten der menschlichen Gesund-
heit zu reduzieren, hat beispielsweise für 
die REACH-Verordnung der Europäi-
schen Union Pate gestanden ([19], S. 95) 
und spiegelt sich im deutschen Grundge-
setz in Artikel 20a wider. Dieser 1994 be-
schlossene Verfassungsartikel verpflichtet 

den Staat, „auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen“ zu bewahren. Ge-
sundheits- und rechtspolitisch sowie wis-
senschaftlich erlangt der umweltbezoge-
ne Gesundheitsschutz zurzeit immer hö-
here Wertigkeit. Forschung mit artifiziel-
len Keimzellen, die schädliche Umwelt-
einflüsse auf die reproduktive Gesund-
heit von Männern oder Frauen analysiert, 
vermag hierzu einen Beitrag zu leisten. 

Über dieser grundsätzlichen ethischen 
Einordnung und Legitimierung der Ga-

metenforschung darf nicht vernachläs-
sigt werden, ggf. Teilschritte von Pro-
jekten genauer zu prüfen, etwa den fol-
genden Punkt: Sofern aus pluripotenten 
Stammzellen generierte Keimzellen in 
Versuchstiere eingebracht werden, ent-
stehen Mensch-Tier-Chimären. Daher ist 
zu fragen, welches Maß an Chimärismus 
für Forschungszwecke hinnehmbar ist. In 
Politik und Öffentlichkeit findet die Chi-
märenproblematik immer wieder Auf-
merksamkeit, schon allein, weil die Er-
zeugung von Mensch-Tier-Mischwesen 
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Zusammenfassung
In Deutschland wird die Möglichkeit, aus 
pluripotenten Stammzellen Keimzellen 
herzustellen, bisher kaum erörtert. Die 
Quelle dieser Keimzellen können humane 
embryonale Stammzellen oder induzier-
te pluripotente Stammzellen sein. Zur ethi-
schen Bewertung ist das Denkmodell der 
normativen Handlungsfolgenverantwor-
tung heranzuziehen.

Forschung mit Keimzellen kann für ver-
schiedene Zwecke nützlich sein. Hierzu ge-
hören die Erweiterung der Kenntnisse über 
die menschliche Entwicklungsbiologie, 
neue Einsichten über Ursachen menschli-
cher Unfruchtbarkeit oder die Analyse fer-
tilitätsschädigender Stoffe in der Umwelt. 
Derartige Forschung kommt der menschli-

chen Gesundheit und dem umweltbezoge-
nen Gesundheitsschutz zugute.

Darüber hinaus ist theoretisch denkbar, 
artifizielle Gameten in der Fortpflanzungs-
medizin einzusetzen. Falls einzelne repro-
duktionsmedizinische Anwendungen ein-
mal spruchreif werden sollten, müssten sie 
im Licht der ethischen Kriterien abgewo-
gen werden, die inzwischen für die Fortpflan-
zungsmedizin generell entwickelt worden 
sind. Besonders wichtig sind das Kindeswohl 
und die Verfahrenssicherheit.

Schlüsselwörter
Gameten · Humane embryonale Stammzellen · 
Induzierte pluripotente Stammzellen ·  
Unfruchtbarkeit · Fortpflanzungsmedizin

Creating gametes and embryos from pluripotent stem cells.  
Ethical considerations

Abstract
So far, the possibility of creating gametes out 
of pluripotent stem cells has hardly been dis-
cussed in Germany. Both human embryon-
ic stem cells and induced pluripotent stem 
cells can be used as sources for such gam-
etes. Ethical deliberations should be based on 
the principle of normative consequential re-
sponsibility.

Research on gametes can be useful for 
several purposes. These include the increase 
of knowledge in human developmental biol-
ogy, new insights into the causes of human 
infertility and the analysis of fertility-damag-
ing substances in the environment. Such re-
search is of benefit to human health as well 
as to environment-related health protection.

Moreover, it is theoretically possible 
to use gametes in reproductive medicine. 
Should relevant individual treatments in re-
productive medicine reach a more con-
crete stage of development, such treatments 
would then have to be considered in the light 
of the ethical criteria that will have developed 
meanwhile in the field of reproductive med-
icine. Of particular importance is both the 
best interest of the child as well as procedur-
al certainty.

Keywords
Gametes · Human embryonic stem cells ·  
Induced pluripotent stem cells · Infertility · 
Reproductive medicine
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symbolisch als Bedrohung der Integri-
tät des Menschseins empfunden werden 
kann. Diese Frage betrifft indessen zahl-
reiche Forschungszweige und -vorhaben, 
also keineswegs allein die Verwendung ar-
tifizieller Keimzellen. Angesichts von for-
schungsbedingtem Chimärismus ist eine 
äußerste Grenzlinie darin zu sehen, dass 
kein, gar fortpflanzungsfähiges, Tier ent-
stehen darf, das in nennenswertem Ma-
ße human geprägt wäre, und dass keine 
komplexe Vernetzung humaner Zellen im 
Zentralnervensystem eines Tiers erfolgen 
darf ([6, 13, 19], S 177 ff.). Diesseits sol-
cher Grenzlinien und unter Wahrung des 
Tierschutzes ([6], S 46 ff.; klassisch: [30], 
S 388 ff.) sind nicht nur In-vitro-, sondern 
auch In-vivo-Experimente mit menschli-
chen Keimzellen ethisch legitimierbar, 
sofern sie wissenschaftlich qualifiziert be-
gründet wurden.

Verwendungsaspekt 2: 
reproduktive Zwecke

Sehr viel weiter reicht eine andere Option 
des Zugriffs auf Gameten, die aus mensch-
lichen pluripotenten Zellen stammen: die 
eventuelle Nutzung artifizieller Keimzel-
len für menschliche Fortpflanzungszwe-
cke. Sie wird freilich – wenn überhaupt – 
erst in einem fernen zeitlichen Horizont 
spruchreif und provoziert ethisch gravie-
rendere Rückfragen. Würde sie umsetz-
bar, müssten hierfür in ethischer Hinsicht 
prinzipiell die gleichen Maßstäbe gelten 
wie für reproduktionsmedizinische Be-
handlungsansätze, die im Gesundheits-
system inzwischen eingeführt und alltäg-
lich üblich geworden sind [In-vitro-Fer-
tilisation (IVF), intrazytoplasmatische 
Spermieninjektion (ICSI), Präimplanta-
tionsdiagnostik u. a.]:
F		als tragende normative Prinzipien das 

Selbstbestimmungsrecht und die Per-
sönlichkeitsrechte der Frau und ihres 
Partners einerseits sowie das Kindes-
wohl und der Gesundheitsschutz des 
mit ärztlicher Hilfe erzeugten Kin-
des andererseits – wobei beides unter 
Umständen in Widerstreit geraten 
kann und gegeneinander abgewogen 
werden muss;

F		die humane, soziale und kulturelle 
Verträglichkeit der jeweiligen Verfah-
ren;

F		pragmatisch-teleologisch die Verfah-
renssicherheit [15, 22].

Was nun – hypothetisch – den Einsatz 
künstlich hergestellter Keimzellen zur Er-
zeugung leiblicher Nachkommen anbe-
langt, so wäre dies ein biochemisch ge-
wagter, technisch anspruchsvoller und 
potenziell risikoträchtiger Weg medizi-
nisch assistierter Reproduktion. Er soll-
te nur subsidiär erwogen werden, also 
nur dann, wenn die anderen reproduk-
tionsmedizinischen Therapieansätze aus-
gereizt sind. Zudem sollte nicht sugge-
riert werden, mithilfe artifizieller Game-
ten könne künftig eine quasi grenzenlo-
se reproduktive Freiheit herrschen, sodass 
z. B. Kinderwünsche mit Keimzellen nicht 
mehr lebender Personen erfüllbar werden 
würden ([25], S. 860). Als möglicher Ver-
wendungszweck wird sodann genannt, 
Frauen die Fortpflanzung zu ermögli-
chen, die sie aufgrund von Krankheiten 
oder einem höheren Lebensalter >40 Jah-
re ansonsten kaum oder gar nicht mehr 
realisieren könnten ([26], S. 272; [36, 38], 
S. 420). Weitere inzwischen benannte Zie-
le bestehen darin, artifizielle Keimzellen 
als Alternative zu Samen- oder Eizellspen-
den zu nutzen, sowie ihre Inanspruchnah-
me für reproduktive Zwecke durch gleich-
geschlechtliche Partner.

Diese beiden letzten Optionen werden 
nachfolgend genauer beleuchtet. Dabei 
wird gedanklich unterstellt, sie seien tat-
sächlich handhabbar und umsetzbar. Dass 
zwischen der hypothetischen Konstruk-
tion dieser Handlungsansätze und -zie-
le einerseits und ihrer praktischen Reali-
sierbarkeit andererseits eine Kluft besteht, 
wird danach nochmals gesondert betont.

Künstlich erzeugte Keimzellen 
als Alternative zur Samen- 
und Eizellspende?

Sofern bei Infertilität einer Frau oder 
eines Mannes IVF und ICSI nicht grei-
fen, ziehen manche Paare heutzuta-
ge eine Eizell- oder Samenspende in Be-
tracht. In der Bundesrepublik Deutsch-
land sind Samenspenden rechtlich zu-
lässig, selbst wenn der Gesetzgeber be-
stehende Rechtsunsicherheiten auf sich 
beruhen lässt und nicht ausräumt [34]. Ei-
zellspenden sind in Deutschland ebenso 

wie in Österreich rechtlich untersagt. Me-
dizinisch werden sie jedoch bei bestimm-
ten Fertilitätsstörungen für gut begründ-
bar und für aussichtsreich gehalten. Paare, 
die in Deutschland wohnen, nehmen sie 
vermutlich in 4-stelliger Größenordnung 
pro Jahr in Anspruch, indem sie die medi-
zinischen Eingriffe in europäischen Nach-
barländern durchführen lassen [15]. Prin-
zipiell sind Samen- oder Eizellspenden 
ethisch akzeptabel, sofern im Einzelfall 
zuvor eine sorgfältige Abwägung stattge-
funden hat. Dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte folgend sind sie 
unter Artikel 8 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention, also unter das 
Grundrecht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens zu subsumieren [37].

» Das Streben nach eigenen 
Kindern gehört zu den 
elementaren Gütern der Existenz

Andererseits können sie für die Betrof-
fenen menschlich und familiär zu Belas-
tungen führen. Potenziell belastend, ja 
konfliktträchtig ist die spätere Beziehung 
der sozialen Eltern sowie des durch Sa-
men- oder Eizellspende erzeugten Kin-
des zum genetisch leiblichen Vater (Sa-
menspender) bzw. zu der genetisch leibli-
chen Mutter (Eizellspenderin). Überdies 
werden nach wie vor anonyme Samen- 
oder Eizellspenden durchgeführt. Die-
se stehen in Widerspruch zum Recht je-
des Menschen auf Kenntnis seiner geneti-
schen Herkunft. Für Heranwachsende be-
sitzt dieses Grundrecht für ihre persönli-
che Identitätsfindung hohe Bedeutung. 
Unter Umständen ist die Kenntnis des ge-
netischen Erzeugers zudem für gesund-
heitsrelevante Daten zur eigenen Person 
von Belang [35]. Auch angesichts dessen, 
dass durch Fremdsamen- oder Eizellspen-
den menschliche, moralische und fami-
liäre Probleme aufzubrechen vermögen, 
könnte ein Paar zu der Überlegung gelan-
gen, als Alternative Gameten zu nutzen, 
die aus eigenen pluripotenten Stammzel-
len gewonnen wurden. Ein wichtiges Ar-
gument könnte für das Paar zugleich sein, 
dass das auf diese Weise erzeugte Kind 
mit beiden Elternteilen genetisch ver-
wandt wäre.
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Ethisch lässt sich ein solches Anliegen 
nicht von der Hand weisen. In der abend-
ländischen Philosophie und Theologie 
werden die Fortpflanzung und das Stre-
ben nach eigenen Kindern seit der Anti-
ke zu den „inclinationes naturales“ („na-
türlichen Neigungen“) gezählt, so z. B. 
bei Thomas von Aquin ([10], S. 53 ff., 
S. 152 ff.). Sie gehören zu den elementaren 
Gütern der Existenz, die der Mensch mit 
anderen Lebewesen teilt und die er mit-
hilfe seiner Vernunft ethisch gestalten soll. 
Faktisch werden der Wunsch nach einem 
eigenen Kind und sogar die Zahl der Kin-
der vom jeweiligen kulturell-weltanschau-
lichen und sozialen Kontext beeinflusst. 
In unserer Gegenwartsgesellschaft fin-
det sich in dieser Hinsicht eine Besonder-
heit: Als kulturell neuartiges Phänomen 
ist heute die intendierte Kinderlosigkeit 
anzutreffen. Dass Paare willentlich keine 
Kinder haben möchten ([33], S. 380), er-
klärt sich aus den Lebensbedingungen in 
der heutigen Gesellschaft, der veränder-
ten Rolle der Frau, gewandelten Formen 
von Partnerschaft, neuen Anforderungen 
an die Mobilität Berufstätiger u. a. Unge-
achtet dessen dominiert bis heute bei vie-
len Paaren der Wunsch nach genetisch 
eigenen Nachkommen.

Sehr starke Wurzeln hat er traditio-
nell im Judentum. Eheliche Sexualität 
gilt dort herkömmlich als „heilig, weil 
sie neues Leben entstehen lassen kann“; 
und „Fruchtbarkeit zählt zu den heraus-
ragenden Gaben menschlichen Daseins, 
ist doch in Psalm 128 die Rede von ‚einer 
Frau so fruchtbar wie Wein‘“. Für die jü-
dische Orthodoxie war oder ist die Zeu-
gung von Kindern zusätzlich bedeut-
sam, weil der Messias erst kommen wer-
de, nachdem „alle präexistenten Seelen 
den Guf, d. h. den Aufenthaltsort der 
Seelen der Ungeborenen verlassen ha-
ben werden und geboren worden sind“ 
([24], S. 66). Vor solchen Hintergründen 
wird erklärlich, dass die Hochschätzung 
genetisch eigener Kinder im Judentum 
bis in die Gegenwart besonders nach-
drücklich hervortritt. Jüdische Ethiker 
halten sogar die Erzeugung von Nach-
kommen durch reproduktives Klonen 
für theoretisch vertretbar. Dabei führen 
sie das Argument an, dass das jüdische 
Recht bis heute Vorbehalte hat, die Ad-
option eines fremden Kindes als vollgül-

tigen Ausdruck eigener Elternschaft an-
zuerkennen [32].

In unserem Zusammenhang ist daher 
zu berücksichtigen, dass gewichtige kul-
turgeschichtliche Überlieferungen der 
Fortpflanzung und der Erzeugung gene-
tisch eigener Kinder einen überragenden 
Rang zugesprochen haben. Sodann ist der 
medizinisch-technologische Einschnitt 
im Jahr 1978 zu sehen: Seit der Geburt von 
Louise Brown ist ungewollte Kinderlosig-
keit reproduktionsmedizinisch therapier-
bar geworden. Hiervon ausgehend ist es 
durchaus folgerichtig, wenn ein Paar den 
Wunsch nach genetisch eigenen Nach-
kommen ggf. sogar mithilfe von Keim-
zellen erfüllt sehen möchte, die aus eige-
nen Stammzellen ausdifferenziert wor-
den sind.

Ein derartiges theoretisch denkbares 
Verfahren der extrakorporalen Befruch-
tung und der Herstellung von Embryonen 
sollte freilich nicht den Effekt haben, dass 
Paare auf ihre – technisch ungewöhnlich 
aufwändig erzeugten – Nachkommen Er-
wartungen projizieren, durch die ein Kind 
von vornherein belastet oder überfremdet 
würde. Aus ethischer Perspektive ist auch 
in dieser Hinsicht der Gedanke des Kin-
deswohls zu betonen ([14], S. 194). Schon 
aktuell gilt, dass sich Paare mit unerfüll-
tem Kinderwunsch psychosozial beraten 
lassen sollten. Eine Beratung oder auch 
Paartherapie vermag sie darin zu unter-
stützen, die eigenen Motive aufzuarbei-
ten. Nicht nur für sich selbst, sondern be-
sonders auch mit Blick auf das erhoffte 
Kind sollten Kinderwunschpaare zu einer 
verantwortlichen, gut abgewogenen Ent-
scheidung gelangen, wenn sie über An-
gebote der Fortpflanzungsmedizin nach-
denken [15, 35]. Anlässlich zusätzlicher 
Handlungsoptionen, die in Zukunft hypo-
thetisch vorstellbar sind – in unserem Zu-
sammenhang: die künstliche Herstellung 
von Keimzellen –, dürfte der psychosozia-
len Beratung und Begleitung eine noch-
mals gesteigerte Bedeutung zufallen.

Artifizielle Gameten für gleich-
geschlechtliche Paare?

Ähnliches gilt, wenn man den Wunsch 
gleichgeschlechtlicher Paare nach einem 
eigenen Kind ins Auge fasst. Schon jetzt 
haben sie die Möglichkeit, Kinder zu ad-

optieren: als Stiefkindadoption, also als 
Adoption eines leiblichen Kindes der 
Lebenspartnerin bzw. des Lebenspart-
ners durch die andere Partnerin oder 
den Partner, sowie als gemeinsame Ad-
option eines fremden Kindes. Dass in der 
Bundesrepublik Deutschland Fremdkin-
dadoptionen durch gleichgeschlecht-
liche Paare zurzeit noch nicht statthaft 
sind, ist inkonsequent und wird ethisch 
sowie juristisch kritisiert. Herkömmlich 
erhobene Vorbehalte – namentlich der 
Einwand, das Aufwachsen eines Kindes 
in einer gleichgeschlechtlichen Partner-
schaft schade dem Kindeswohl – lassen 
sich nicht mehr aufrechterhalten [8, 21]. 
Aus heutiger Sicht ist auch bei lesbischen 
Frauen ein „natürlicher“ Kinderwunsch 
vorhanden, der motivational demjenigen 
heterosexueller Frauen vergleichbar ist 
([11], S. 228 f.). Zur Erfüllung ihres Kin-
derwunschs, für die eine Fremdsamen-
spende erforderlich ist, nehmen lesbi-
sche Paare die Unterstützung der Repro-
duktionsmedizin in Anspruch. Die ärzt-
lich-reproduktionsmedizinische Beglei-
tung lesbischer Partnerinnen ist ethisch 
legitimierbar, wird in zahlreichen Staa-
ten praktiziert und ist dort auch recht-
lich geregelt [5].

Zweifellos ist es eine ganz unvertraute  
Vorstellung, gleichgeschlechtliche Paare  
könnten zur Fortpflanzung in Zukunft 
sogar künstlich erzeugte Gameten nut-
zen. Auf diesem Weg würden sie Kinder 
erhalten, die genetisch mit ihnen verbun-
den wären. Hypothetisch würde  etwa  ein 
lesbisches Paar ohne Beteiligung eines 
Mannes zu Nachkommen gelangen, in-
dem aus den Zellen einer Frau Spermien 
gezüchtet werden würden, mit denen sich 
die Eizelle dieser oder der anderen Frau 
befruchten ließe ([26], S. 271). Theore-
tisch durchdacht greift es zu kurz, eine 
solche Handlung nur deshalb abzuweisen, 
weil die Natur dies nicht vorgesehen ha-
be. Ein derartiger Einwand wäre ethisch-
formal als naturalistischer Fehlschluss 
zu kritisieren. Es stellt auch keinen trif-
tigen Einwand dar, dass die beschriebene 
Handlungsweise alltagsweltlich befremd-
lich oder neuartig wäre. Vielmehr käme 
es auch hier letztlich auf einzelfallbezoge-
ne Abwägungen, auf psychosoziale Bera-
tung und Begleitung sowie auf Begleitfor-
schung an.
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Sicherheitsaspekt

Ganz offen ist, ob der medizinisch-natur-
wissenschaftliche Fortschritt tatsächlich 
so weit tragen wird, dass derartige Visio-
nen jemals realisierbar werden. Zurzeit 
lässt sich nicht sagen, ob sich artifizielle 
Gameten für die Erfüllung eines Kinder-
wunschs bei Paaren mit Infertilität über-
haupt verwenden lassen, ob Versuche der 
Medizin unter Einbeziehung von Men-
schen irgendwann rechtfertigbar erschei-
nen können und ob sich das Risiko von 
Gesundheitsschäden sowie verfahrensbe-
dingten genetischen Mutationen und ver-
erbbaren Schäden für auf diese Weise er-
zeugte Kinder ausräumen lässt. Naturwis-
senschaftlich wird v. a. die Aussicht, arti-
fizielle Gameten bei gleichgeschlechtli-
chen Paaren zu nutzen, äußerst skeptisch 
und als rein hypothetisch beurteilt ([12, 
25], S. 859). Angesichts dessen ist verant-
wortungsethisch bzw. folgenethisch auf 
die Unkalkulierbarkeit und auf die völli-
ge Unkenntnis der Verfahrenssicherheit 
hinzuweisen. Die Reproduktionsmedi-
zin sollte in dieser Hinsicht aktuell keine 
trügerischen, ungesicherten Erwartun-
gen wecken. (Nachtrag: Nach Abschluss 
des Manuskripts erschien im Oktober 
2012 ein Artikel, demzufolge auf der Ebe-
ne des Tierexperiments jetzt die Erzeu-
gung lebensfähiger Mäuse aus Eizellen 
gelungen sei, die aus murinen pluripoten-
ten Stammzellen ausdifferenziert wurden 
[41]. Eine Übertragbarkeit auf den Men-
schen – Herstellung von Eizellen aus plu-
ripotenten Stammzellen als Ersatz für eine 
Eizellspende – ist hiermit aber nicht in 
Sicht geraten.)

Fazit für die Praxis

Die Option, Gameten aus pluripotenten 
Stammzellen herzustellen, ist in der Bun-
desrepublik Deutschland bislang kaum 
diskutiert worden. Sofern einzelne re-
produktionsmedizinische Anwendun-
gen tatsächlich einmal näher rücken soll-
ten, müssten diese im Licht der ethischen 
Kriterien erörtert werden, die schon jetzt 
für die Fortpflanzungsmedizin gelten:
F		die reproduktive Autonomie der Frau 

und ihres Partners

F		das Wohl und der Gesundheitsschutz 
des erhofften Kindes,

F		die Human- und Sozialverträglichkeit 
sowie

F		die Vertretbarkeit eines Verfahrens 
hinsichtlich seines Risikos.

In der Gegenwart und auf absehbare Zeit 
sind artifizielle Gameten lediglich der 
Gegenstand von Forschung. Forschungs-
projekte können entwicklungsbiologi-
sche Kenntnisse erweitern und die Ursa-
chen von Infertilität erhellen. Auf die-
ser Basis könnten sie dazu beitragen, Me-
dikamente oder Verfahren zur Therapie 
von Infertilität oder Subfertilität zu ent-
wickeln. Nicht zuletzt lässt sich mithilfe 
artifizieller Gameten die Analyse fertili-
tätsschädigender Umweltfaktoren voran-
treiben. Derartige Forschung ist ethisch 
nicht nur als unproblematisch und er-
laubt, sondern sogar als anstrebenswert 
einzustufen. Denn sie dient dem Grund-
recht von Menschen auf Schutz ihrer Ge-
sundheit und kommt speziell auch dem 
umweltbezogenen Gesundheitsschutz 
zugute.
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